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763-14-1 

Bekanntmachung 
des Staatsvertrags 

zwischen dem Freistaat Bayern 
und dem Land Niedersachsen 

über die Einbeziehung der angestellten und 
baugewerblich tätigen Architekten 

des Landes Niedersachsen 
in die Bayerische Architektenversorgung 

Vom 1. August 1986 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be- I 

schluß vom 1.Juli 1986 dem am 22. Januar/ 
6. Februar 1986 unterzeichneten Staatsvertrag zwi
schen dem Freistaat Bayern und dem Land Nieder
sachsen über die Einbeziehung der angestellten 
und baugewerblich tätigen Architekten des Landes 
Niedersachsen in die Bayerische Architektenver
sorgung zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nach
stehend bekanntgemacht. 

Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Art. 4 
in Kraft tritt, wird im Gesetz- und Verordnungsblatt 
bekanntgegeben werden. 

München, den 1. August 1986 

Der Bayerische Ministerpriisident 

FranzJosef Stra uß 

Staatsvertrag 

zwischen dem Freistaat Bayern 
und dem Land Niedersachsen 

über die Einbeziehung 
der angestellten und baugewerblich tätigen Architekten 

des Landes Niedersachsen 
in die Bayerische Architektenversorgung 

Der Freistaat Bayern, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

dieser vertreten durch den Staatsminister des Innern, 

und 

das Land Niedersachsen, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

dieser vertreten durch den Minister für Wirtschaft und Verkehr, 

schließen in Ergänzung des Staatsvertrags zwischen dem Freistaat Bayern 
und dem Land Nieders,achsen über die Zugehörigkeit der freischaffenden 
(freiberuflich tätigen) und beamteten Architekten des Landes Niedersachsen 
zur Bayerischen Architektenversorgung vom 23. Oktober/24. November 1978 
(BayRS 763-10-1, BayGVBl1979 S. 89, Nieders. GVBl1979 S. 280) nachstehen
den Staatsvertrag: 

Art. 1 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Bayerischen Architektenver
sorgung sind über den im Staatsvertrag vom 
23. Oktober/24. November 1978 erfaßten Personen
kreis hinaus auch diejenigen Mitglieder der Archi
tektenkammer Niedersachsen, die in der von dieser 
geführten Architektenliste als angestellte oder bau
gewerblich tätige Architekten eingetragen sind. 

(2) Mitglieder der Bayerischen Architektenver
sorgung sind auch diejenigen Personen, die die Vor
aussetzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Niedersächsi-

schen Architektengesetzes vom 23. Februar 1970 
(Nieders. GVBI S. 37), zuletzt geändert durch Arti- . 
kel 17 des Niedersächsischen Rechtsvereinfa
chungsgesetzes 1985 vom 30. Juli 1985 (Nieders. 
GVBI S. 246), erfüllen und zum Erwerb der Mitglied
schaft in der Architektenkammer Niedersachsen 
eine praktische Tätigkeit nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 des · 
Niedersächsiscnen Architektengesetzes ausüben. 

(3) Ausnahmen und Befreiungen bestimmen sich 
nach Art. 2 dieses Staatsvertrags in Verbindung mit 
Art. 3 des Staatsvertrags vom 23. Oktober/24. No- · 
vember 1978 und nach der Satzung der Bayerischen 
Architektenversorgung. 
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(4) Art. 1 Abs. 2 und 3 des Staatsvertrags vom 
23.0ktober/24. November 1978 gelten entspre
chend. 

Art. 2 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Art. 2 bis 8 und Art. 12 des Staatsvertrags vom 
23. Oktober/24. November 1978 gelten entsprechend 
mit folgenden Maßgaben: 

1. Stichtag gemäß Art. 3 § 2 Abs. 1 ist der 31. Dezem
ber 1932. 

2. Stichtag gemäß Art. 3 § 3 Abs. 1 Nr. 7 ist für den 
Abschluß des Versicherungsvertrags der 30. Sep
tember 1985, für die Zahlung der Erstprämie der 
31. Oktober 1985; die maßgebliche Versicherungs
summe beträgt 150 000 DM. 

3. Die Ausschlußfrist gemäß Art. 3 § 3 Abs. 2 Satz 1 
beträgt zwölf Monate. 

4. Die maßgebliche Versicherungssumme gemäß 
Art. 3 § 4 Abs.1 Nr.1 Buchst. b beträgt 150 000 DM 
bzw. 75 000 DM; Stichtag ist der 30. September 
1985. 

5. Die Ausschlußfrist gemäß Art. 3 § 4 Abs. 3 beträgt 
zwölf Monate. 

(2) Art. 9 des Staatsvertrags vom 23. Oktober/ 
24. November 1978 gilt entsprechend mit folgender 
Ergänzung: 

"Die Lehreinrichtungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 des 
Niedersächsischen Architektengesetzes mit Sitz im 
Land Niedersachsen geben der Bayerischen Ver
sicherungskammer nach Abschluß der jeweiligen 
Prüfungen Name und Anschrift derjenigen Perso
nen bekannt, die sich erfolgreich einer Abschluß-

prüfung in der Fachrichtung Architektur, Innenar
chitektur oder Garten- und Landschaftsarchitektur 
unterzogen haben." 

Art. 3 

Kündigung des Staatsvertrags 

1 Dieser Staatsvertrag und der Staatsvertrag vom 
23. Oktober/24. November 1978 können nur gemein
sam gekündigt werden. 2Für die Kündigung und ih
re Rechtsfolgen gilt Art. 10 des Staatsvertrags vom 
23. Oktober/24. November 1978. 

Art. 4 

Inkrafttreten 

Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Mo
nats in Kraft, der auf den Austausch der Ratifika
tionsurkunden folgt. 

München, den 22. Januar 1986 

Für den Freistaat Bayern 
Der Staatsminister des Innem 

Dr.Karl Hillermeier 

Hannover, den 6. Februar 1986 

Für das Land Niedersachsen 
Für den Niedersilchsischen Ministerpräsidenten: 

Der Niedersilchsische Minister 
für Wirtschaft und Verkehr 

Birgit Breuel 
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94-2-1 

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrags 

zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Freistaat Bayern 
über den rechtlichen Status 

der Main-Donau-Wasserstraße 
zwischen Nürnberg und Kelheim 
sowie des Regen in Regensburg 

Vom 7. August 1986 

Der am 29. August 1985 unterzeichnete Staatsver
trag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Freistaat Bayern über den rechtlichen Status 
der Main-Donau-Wasserstraße zwischen Nürnberg 
und Kelheim sowie des Regen in Regensburg 
(Bekanntmachung vom 3. Juni 1986, GVBl S. 83) ist 
nach seinem § 4 am 11. Juli 1986 in Kraft getreten. 

München, den 7. August 1986 

Der Bayerische Ministerpräsident 

FranzJosef S t rau ß 

Berichtigung 
Das Zehnte Gesetz zur Änderung beamtenrecht

licher Vorschriften vom 3. August 1986 (GVBl S. 205) 
wird wie folgt berichtigt: 

§ 8 Abs. 2 Nr. 4 lautet richtig: 

,,4. § 4 Nr. 1 Buchst. d, Nr. 2 Buchst. a, b Doppel
buchst. aa und cc, Buchst. c, d Doppelbuchst. aa, 
Buchst. e, fund g am 1. September 1986". 

München, den 21. August 1986 

Der Amtschef der Bayerischen Staatskanzlei 

In Vertretung 

Dr. Ja q u e t, Ministerialdirigent 
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2038-3-2-8-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst 

in Bayern 

Vom 30. Juli 1986 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengeset
zes (BayBG) erlassen die Bayerischen Staatsmini
sterien des Innern, für Unterricht und Kultus, der 
Finanzen, für Wirtschaft und Verkehr, für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten, für Arbeit und 
Sozialordnung und für Landesentwicklung und 
Umweltfragen im Einvernehmen mit dem Landes
personalausschuß folgende Verordnung: 

§1 

Die Zulassungs- , Ausbildungs- und Prüfungsord
nung für den gehobenen bautechnischen Verwal
tungsdienst in Bayern - ZAPO/gtD - (BayRS 
2038-3-:-2-8-1) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift der Verordnung erhält folgende 
Fassung: 

"Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord
nung für den gehobenen bautechnischen und 
umweltfachlichen Verwaltungsdienst in Bayern 
(ZAPO/gtD)". 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Abschnitt I § 2 werden die Worte "für den 
gehobenen bautechnischen Verwaltungs
dienst" gestrichen. 

b) An die Stelle von ,,§ 15 Platzziffer" tritt ,,§ 15 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses". 

c) An die Stelle von ,,§ 16 Bekanntgabe des Prü
fungsergebnisses" tritt ,,§ 16 Wiederholung 
der Prüfung". 

d) An die Stelle von ,,§ 17 Wiederholung der Prü
fung" tritt ,,§ 17 Beendigung des Beamtenver
hältnisses auf Widerruf". 

3. In § 1 Sätze 1 und 2 werden nach dem Wort "bau
technisehen" jeweils die Worte "und umwelt
fachlichen" eingefügt. 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte ,,für den 
gehobenen bautechnischen Verwaltungs
dienst" gestrichen. 

b) In Absatz 1 werden die Worte "bautechni
schen Verwaltungsdienst" durch das Wort 
"Dienst" ·ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Worten 
"für den gehobenen bautechnischen" die Wor
te "und umweltfachlichen" eingefügt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte "in 
den gehobenen bautechnischen Verwaltungs
dienst" gestrichen. 

5. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Zum Vorbereitungsdienst kann zugelas
sen werden, wer die beamtenrechtlichen Vor
aussetzungen erfüllt." 

6. In § 4 werden nach den Worten ,,Anwärter für 
den gehobenen bautechnischen" die Worte "und 
umweltfachlichen" eingefügt. 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Worte ,,Allgemeiner 
Hochbau" durch "Hochbau/Städtebau" er
setzt. 

b) In Nummer 4 werden die Worte "Chemie/Bio
logie" durch "Technische Gewässeraufsicht" 
ersetzt. 

c) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
angefügt: 

,,5. Fachrichtung/Fachgebiet: 

Naturschutz und Landschaftspflege". 

8. § 6 erhält folgende Fassung: 

,,§ 6 

Ziel des Vorbereitungsdienstes 

1 Der Anwärter soll die für die Laufbahn erfor
derlichen berufspraktischen Fähigkeiten und 
Kenntnisse erwerben. 2Dabei hat er die öffent
liche Verwaltung im Wirkungsfeld seiner Fach
richtung kennenzulernen, seine im Studium er
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in den 
bautechnischen und umweltfachlichen Schwer
punktbereichen zu erweitern und zu vertiefen 
sowie sich mit der Anwendung der Rechtsvor
schriften und der Verwaltungsführung vertraut 
zu machen. 3Er soll nach Abschluß des Vorbe
reitungsdienstes fähig sein, selbständig die Auf
gaben eines Beamten des gehobenen Dienstes 
seiner Fachrichtung im Eingangsamt zu über
nehmen." 

9. § 7 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
,,(4) Bei unzureichendem Stand der Ausbil

dung kann die Ernennungsbehörde im Einver
nehmen mit der obersten Ausbildungsbehörde 
den Vorbereitungsdienst um insgesamt läng
stens ein Jahr verlängern." 

10. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte "nach 
den Vorschlägen des Prüfungsausschusses 
(§ 12)" gestrichen. 

b) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 
"Er soll Beamter des gehobenen oder höheren 
Dienstes mit Berufserfahrung auf dem ent-
sprechenden Fachgebiet sein." . 
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c) In Absatz 4 Satz 1 werden beim Ausbildungs
abschnitt 11 die Worte ,,,die einzelnen Ausbil
dungsabschnitte scllen zwei Monate nicht 
unterschreiten" gestrichen. 

d) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte ,,Allge
meiner Hochbau" durch "Hochbau/Städte
bau" ersetzt. 

11. In § 9 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Worten 
"gehobenen bautechnischen" die Worte "und 
umweltfachlichen" eingefügt. 

12. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(I) Voraussetzung für die Zulassung zur 
Prüfung ist, daß der Anwärter den Vorberei
tungsdienst erfolgreich abgeleistet und in der 
Übungsaufgabe mindestens ein ausreichen
des Gesamtergebnis erzielt hat." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

13. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird ,,(§ 10 APO)" durch ,,(§ 12 APO)" 
ersetzt. 

b) In Satz 2 Nr. 1 werden nach den Worten 
"mündliche Prüfung" die Worte "nach den 
Vorschlägen der Fachausschüsse (§ 12 Abs. 3 
und 5)" eingefügt. 

c) In Satz 2 Nr. 2 werden die Worte "des Prü
fungsausschusses" durch die Worte "der 
Fachausschüsse" ersetzt. 

d) In Satz 2 Nr. 6 werden die Worte "die Prü
fungstermine," gestrichen und wird ,,(§ 11 
Abs.l Buchst. c und h APO)" durch ,,(§ 9 Abs. 1 
und § 13 Abs.l Nr. _8 APO)" ersetzt. 

14. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten "geho
benen bautechnischen" die Worte "und um
weltfachlichen" eingefügt. 

b) In Absatz 3 treten an die Stelle der Sätze 4 bis 
6 nachfolgende Sätze 4 und 5, der bisherige 
Satz 7 wird Satz 6: 

,,4Die Fachausschüsse werden unter sinnge
mäßer Anwendung der §§ 9 und 11 APO mit 
Beamten mit Berufserfahrung in der entspre
chenden Fachrichtung besetzt. 5In jedem 
Fachausschuß ist jedes Fachgebiet durch 
mindestens ein Mitglied vertreten." 

c) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 

,,2Er kann der obersten Ausbildungsbehörde 
zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes 
(§ 8) Vorschläge unterbreiten. 3Er ist von die
ser über alle wichtigen Ausbildungsfragen zu 
informieren." 

d) In Absatz 5 Satz 4 wird ,,§ 19 Abs. 2 APO" 
durch ,,§ 21 Abs. 2 APO" ersetzt. 

15. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Sätze 2 und 3 und in Absatz 4 
Satz 3 werden die Worte "in den Anlagen 1 bis 
8" durch die Worte "in den Anlagen 1 bis 9" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz 
angefügt: . 

"bei mindestens einer Aufgabe ist Fragen des 
Umweltschutzes besonderes Gewicht beizu
messen." 

16. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird ,,§ 25 APO" durch ,;§ 27 APO" 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird ,,§ 26 Abs. 5 APO" 
durch ,,§ 28 Abs. 5 APO" ersetzt. 

17. An die Stelle des bisherigen § 15 tritt der bisheri
ge § 16 mit folgender Änderung: 

In Absatz 3 wird ,,§ 29 APO" durch ,,§ 31 Abs. 3 
APO" ersetzt. 

18. An die Stelle des bisherigen § 16 tritt der bisheri
ge § 17 mit folgenden Änderungen: 

In Absatz 2 werden die Worte "oder ihrer Platz
ziffer" gestrichen und wird ,,§ 33 APO" durch 
,,§ 37 APO" ersetzt. 

19. An die Stelle des bisherigen § 17 tritt folgende 
Bestimmung: 

,,§ 17 

Beendigung des Beamtenverhältnisses 
auf Widerruf 

(1) lLegt der Anwärter die Staatsprüfung spä
testens im zweiten auf die Beendigung des vor
geschriebenen Vorbereitungsdienstes folgenden 
Prüfungstermin nicht ab, endet sein Beamten
verhältnis auf Widerruf mit dem Ablauf des letz
ten Tags der schriftlichen Prüfung (Art. 43 Abs. 2 
Satz 2 BayBG). 2In besonderen Härtefällen kann 
die Ernennungsbehörde den Ausgeschiedenen 
auf Antrag wieder in den Vorbereitungsdienst 
und in das Beamtenverhältnis auf Widerruf auf
nehmen, wenn die bisherigen Leistungen erwar
ten lassen, daß er im nächsten Termin die Prü
fung besteht. 

(2) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über 
die Beendigung des Beamtenverhältnisses blei
ben unberührt." 

20. Die Anlagen 1 bis 8 zu § 13 werden durch nach
folgende Neufassungen ersetzt; die Anlage 9 zu 
§ 13 wird angefügt. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. April 1986 in Kraft. 

(2) Das Staatsministerium des Innern wird er
mächtigt, die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für den gehobenen bautechnischen 
und umweltfachlichen Verwaltungsdienst neu be
kanntzumachen und dabei redaktionelle Unstim
migkeiten zu bereinigen. 

§3 

Übergangsregelung 

(1) IDie Anwärter des Prüfungsjahrgangs 1987 
werden nach den bisherigen Vorschriften ausgebil
det und geprüft. 2Soweit Anwärter an der Staats
prüfung 1987 nicht oder erfolglos teilnehmen, be-
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stimmen sich die weitere Ausbildung und die Prü
fung nach den . Vorschriften dieser Verordnung. 
3Auch wer an der Staatsprüfung 1988 zur Verbesse
rung der Note oder der Platzziffer teilnimmt, legt 
die Prüfung nach den Vorschriften dieser Verord
nungab. 

(2) IBewerber für die Fachrichtung "Naturschutz 
und Landschaftspflege", die vor dem 1. Oktober 
1986 eingestellt werden, können noch bis zum Ab
lauf des 31. März 1990 in das Beamtenverhältnis auf 
Probe berufen werden, wenn sie 

fung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 eine hauptberufliche 
Tätigkeit in der Fachrichtung "Naturschutz und 
Landschaftspflege", die nach Art und Bedeutung 
der Tätigkeit eines Beamten des gehobenen bau
technischen und umweltfachlichen Verwaltungs
dienstes gleichwertig ist, von mindestens dreijäh
riger Dauer ausgeübt haben, davon mindestens 
ein Jahr im öffentlichen Dienst und 

1. die allgemeinen Voraussetzungen für die Über
nahme in das Beamtenverhältnis erfüllen, 

2. die Voraussetzungen des § 2 Abs.1 Nr. 1 erfüllen, 

3. nach erfolgreichem Ablegen der Abschlußprü-

4. mit Erfolg am Verwaltungslehrgang nach § 8 
Abs. 4 IV Buchst. b und an einer Grundlagenaus
bildung bei der Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege teilgenommen haben. 

2Die Teilnahme am Einführungslehrgang wird 
empfohlen. 

München, den 30. Juli 1986 

Bayerisches Staatsministerium des Innem 

Dr. Karl H i 11 er m eie r, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Hans Mai er, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Max S t r e i b 1, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Anton J a u man n, Staatsminister 

. Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. Hans Eis e n man n, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung 

Franz Neu bau er, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred D i c k, Staatsminister 
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Fachrichtung: Hochbau und Städtebau 
Fachgebiet: Hochbau/Städtebau 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

Prüfungsfach 

Planung 

Durchführung -

Unterhalt 

Recht und 
Verwaltung 

6 
4 

4 
4 

4 

4 

Prüfungsstoff 

Entwurf und Beurteilung von Bauleit
plänen, Gebäuden und Gebäudeteilen 
unter Berücksichtigung von 

- Räumlicher Planung 

- Funktion 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Bauausführung von Gebäuden und 
Gebäudeteilen, Bauausführung unter 
Berücksichtigung von 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Unterhalt und Betrieb baulicher Anla
gen (Hochbau) unter Berücksichti
gungvon 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Liegenschaftsverwaltung und 
Wertermittlung 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, 
Kommunal- und Verwaltungs
verfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und 
Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; 
Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

Anlagel 
zu § 13 ZAPO/gtD 

Räumliche Planung: 

Raumordnung 
Landesplanung 
Regionalplanung 
En twicklungsplanung 
Bauleitplanung 
Erschließung und 

Entsorgung 

Funktion: 

Anforderungen durch die 
Art der Nutzung 

Technik: 

Konstruktionssysteme und 
-methoden 

Baustoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Umweltverträglichkeit: 

Naturschutz und Land-
schaftspflege 

Bodenschutz 
Luftreinhaltung 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Abfallbeseitigung 

Kosten: 

Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Recht und Verwaltung: 

Siehe Prüfungs fach Nr. 4 
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noch 
4 4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige 
Leistungen 

Architekten- und Ingenieur-
leistungen 

4 4.3 Haushalts- und Wirtschafts-
führung (staatlich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Hochbau 

6 4.4 Fachbezogenes Recht, Vor-
schriften und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Straßenrecht 
Wasserrecht 
Umweltrecht 

- vertieft: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Städtebauförderung 
Denkmalpflege 
Wohnungsbau 

36 

Anmerkung: Übergreife nde Aufgaben s ind gemäß § 13 Abs . 2 zulässig; bei mindestens einer Aufgabe ist Fragen des Umweltschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen. 
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Fachrichtung: Hochbau und Städtebau Anlage 2 

Fachgebiet: Brandversicherung zu § 13 ZAPO/gtD 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

Prüfungsfach 

Planung 

Durchführung 

Brand
versicherung 

Recht und 
Verwaltung 

6 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

Prüfungsstoff 

Entwurf und Beurteilung von Gebäu
den und Gebäudeteilen unter Berück
sichtigung von 

- Räumlicher Planung 

- Funktion 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Räumliche Planung: 

Raumordnung 
Landesplanung 
Regionalplanung 
Bauleitplanung 
Erschließung und 

Entsorgung 

Funktion: 

Anforderungen durch die 
Art der Nutzung 

Bauausführung von Gebäuden und 
Gebäudeteilen unter Berücksichti- Technik: 
gungvon 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Anwendung der Rechtsgrundlagen der 
Bayerischen Landesbrandversiche
rungsanstalt (BLBV A), insbesondere 
Wertermittlung, Tarifierung, Versi
cherungsanspruch, . Schadenerhebung, 
Festsetzung und Auszahlung der Ent
schädigung 

Risikoermittlung für Anlagen mit er
höhter Schadengefahr 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, 
Kommunal- und Verwaltungs
verfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und 
Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; 
Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige 
Leistungen 

Arcliitekten- und Ingenieur
leistungen 

Konstruktionssysteme und 
-methoden 

Baustoffe 
.Bauphysik 
Betrie bstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Umweltverträglichkeit: 

Naturschutz und Land-
schaftspflege 

Bodenschutz 
Luftreinhaltung 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Abfallbeseitigung 

Kosten: 

Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Recht und Verwaltung: 

Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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noch 4.3 Haushalts- und Wirtschafts-
4 führung des Freistaates Bayern 

Schwerpunkt Hochbau 

6 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrif-
ten und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Umweltrecht 
Denkmalpflege 

- vertieft: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Brandverhütung 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gem äß § 13 Abs. 2 zulässig; bei mindestens e iner Aufgabe ist Frager des Umweltschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen . 

-

'-
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Fachrichtung: Ingenieurbau 
Fachgebiet: Straßen- und Brückenbau 

Nr: 

1 

2 

3 

4 

Prüfungsfach 

Planung 

Durchführung 

Unterhalt 

Recht und 
Verwaltung 

6 
4 

6 

4 

4 

Prüfungsstoff 

Entwurf und Beurteilung von Straßen, 
Brücken, Stützmauern und Tunnels 
unter Berücksichtigup.g von 

- Räumlicher Planung 

- Funktion 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Ausführung der in Prüfungsfach 1 an
geführten baulichen Anlagen unter 
Berücksichtigung von 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Verkehrsabwicklung auf Baustellen 

Unfallverhütung 

Unterhalt und Betrieb der in Prü
fungsfach 1 angeführten baulichen 
Anlagen unter Berücksichtigung von 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Winterdienst 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, 
Kommunal- und Verwaltungs
verfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und 
Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; 
Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

Anlage 3 
zu § 13 ZAPO/gtD 

Räumliche Planung: 

Raumordnung 
Landesplanung 
Regionalplanung 
Bauleitplanung 
Erschließung und 

Entsorgung 

Funktion: 

Anforderungen durch die 
Art der Nutzung 

Technik: 

Konstruktionssysteme und 
-methoden 

Baustoffe 
Baumaschinen 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Umweltverträglichkeit: 

Naturschutz- und Land-
schaftspflege 

Bodenschutz 
Luftreinhaltung 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Abfallbeseitigung 

Kosten: 

Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Recht und Verwaltung: 

Siehe Prüfungsfach Nr. 4 



Nr. Prüfungsfach 

noch 
4 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/1986 

4 

Prüfungsstoff 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige 
Leistungen 

Architekten- und Ingenieur
leistungen 

4 4.3 Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung (staatlich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Straßenbau 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrif-

36 

ten und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Wasserrecht 
Umweltrecht 
Flurbereinigung 
Straßenverkehrsrecht 

- vertieft: 

Straßenrecht 
Immissionsschutz 

245 

Anlage 3/Seite 2 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Abs. 2 zulässig; bei mindestens einer Aufgabe ist Fragen des Umweltschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen. 
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Fachrichtung: Ingenieurbau 
Fachgebiet: Wasserwirtschaft 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

Prüfungsfach 

Planung 

Durchführung 

Unterhalt! 
Gewässer
aufsicht 

Recht und 
Verwaltung 

6 
4 

6 

4 

4 

Prüfungsstoff 

Entwurf und Beurteilung von wasser
wirtschaftlichen Anlagen einschließ
lich der zugehörigen Ingenieurbau
werke unter Berücksichtigung von 
- Räumlicher Planung 

- Funktion 
-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Ausführung der in Prüfungsfach 1 an
geführten baulichen Anlagen unter 
Berücksichtigung von 

-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

-Kosten 

- Recht und Verwaltung 
- Unfallverhütung 

Unterhaltung und Betrieb der in Prü
fungsfach 1 angeführten baulichen 
Anlagen unter Berücksichtigung von 
-Technik 

- Umweltverträglichkeit 

- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Technische Gewässeraufsicht 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, 
Kommunal- und Verwaltungs
verfahrensrec}1ts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und 
Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; 
Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

Anlage 4 
zu § 13 ZAPO/ gtD 

Räumliche Planung: 

Raumordnung 
Landesplanung 
Regionalplanung 
Bauleitplanung 
Erschließung und 

Entsorgung 

Funktion: 

Anforderungen durch die 
Art der Nutzung 

Technik: 

Konstruktionssysteme und 
-methoden 

Baustoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Umweltverträglichkeit: 

Naturschutz und Land-
schaftspflege 

Bodenschutz 
Luftreinhaltung 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Abfallbeseitigung 

Kosten: 

Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Recht und Verwaltung: 

Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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noch Öffentliches Auftragswesen 4 4.2 
4 

Bauleistungen und sonstige 
Leistungen 

Architekten- und Ingenieur-
leistungen 

4 4.3 Haushalts- und Wirtschaftsfüh -
rung (staatlich bzw. kommunal) 
Schwerpunkt Wasserwirtschaft 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrif-
ten und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Straßenrecht 
Umweltrecht 
Flurbereinigung 

-vertieft: 

Wasserrecht 
Wasserverbrauchsrecht 
Abfallbeseitigung 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Ab&. 2 zulllssig; bei mindestens einer Aufgabe ist Fragen des Umweltschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen. 
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Anlage 5 
Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik zu § 13 ZAPO/ gtD 

Fachgebiet: Maschinenwesen 

tl.O 
~ 

.E~ :::s (I) 

~] 
Nr. Prüfungsfach (l)E Prüfungsstoff '5 00 

.... '"' -(I) 
$;1:1 
,",-..c..c 
Q CIS 

CI.lN 

1 Planung 6 Entwurf und Beurteilung von maschi- Räumliche Planung: 
4 nen- und betriebstechnischen Anlagen Raumordnung aller Art unter Berücksichtigung von Landesplanung 

- Räumlicher Planung Regionalplanung 
- Funktion Bauleitplanung 

Erschließung und 
-Technik Entsorgung 
- Umweltverträglichkeit 

- Kosten Funktion: 

- Recht und Verwaltung Anforderungen durch die 
Art der Nutzung bei 

Heizungsanlagen, 
2 Durchführung 6 Ausführung der in Prüfungsfach 1 an- raumlufttechnischen und 

geführten Anlagen unter Berücksich- sanitären Anlagen, 
tigungvon Großküchen, 

-Technik 
Kühlanlagen, 
Wäschereien, 

- Umweltverträglichkeit Bädern, 

-Kosten Werkstätten, 
Anlagen zur Treibstoff- und 

- Recht und Verwaltung Medienversorgung, 

Projektprüfung Aufzugs- und Förder-
anlagen, 

Hebezeugen 

3 Unterhalt 4 Unterhalt, Betrieb und Wartung der in 
Technik: Prüfungsfach 1 angeführten Anlagen 

unter Berücksichtigung von Konstruktionssysteme und 
-Technik -methoden 

Baustoffe 
- Umweltverträglichkeit Bauphysik 
-Kosten Betriebstechnik 

- Recht und Verwaltung 
Normen 
Richtlinien 

4 Recht und 4 4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Umweltverträglichkeit: 
Verwaltung Kommunal- und Verwaltungs- Naturschutz- und Land-

verfahrensrechts schaftspflege 

Verwaltungsführung Bodenschutz 
Luftreinhaltung 

Allgemeine Organisations- und Lärmschutz 
Führungsfragen Gewässerschutz 
Öffentliche Verwaltung in Bayern Abfallbeseitigung 

Bauverwaltungen in Bayern; 
Kosten: Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung Kostenrichtwerte 
Grundzüge der EDV Kostenplanung 

Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 
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noch 4 4.2 Öffentliches Auftragswesen Recht und Verwaltung: · 
4 

Bauleistungen und sonstige Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
Leistungen 

Architekten- und Ingenieur-
leistungen 

4 4.3 Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
/ rung (staatlich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Hochbau 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrü-
ten und Richtlinien 
- in den Grundzügen: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Umweltrecht 
Wasserrecht 

-vertieft: 
Energierecht 
Gewerberecht 
Immissionsschutz 
Bauordnungsrecht 
(fachspezifisch) 
Unfallverhütung 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Abs. 2 zulässig; bei mindestens einer Aufgabe ist Fragen des Umweltschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen. 
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Anlage 6 
zu § 13 ZAPO/gtD 

Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik 
Fachgebiet: Elektrotechnik 

t:\O 
t: 
.Et: 
:::l Q) 
~~ 
~t: 

Nr. Prüfungsfach Q)E Prüfungs stoff -5 00 ..... ~ 
-Q) 
~'lj 
~-~~ 
Q (\l 

CIlN 

1 Planung 6 Entwurf und Beurteilung von elektro- Räumliche Planung: 
4 technischen Anlagen und betriebs- Raumordnung 

technischen Sonderanlagen unter Be- Landesplanung rücksichtigung von Regionalplanung 
- Räumlicher Planung Bauleitplanung 

- Funktion Erschließung 

-Technik 
Funktion: 

- Umweltverträglichkeit 
Anforderungen durch die 

- Kosten Art der Nutzung bei 
- Recht und Verwaltung Hoch- und Nieder-

spannungsnetzen, 
Schalt-, Umspann- und 

2 Durchführung 6 Ausführung der in Prüfungsfach 1 an- Ersatzstromanlagen, 
geführten Anlagen unter Berücksich- Elektroinstallations-, 
tigungvon Beleuchtungs- und Blitz-

-Technik 
schutzanlagen, 

Fernmelde-, elektro-
- Umweltverträglichkeit akustischen und Fernseh-

- Kosten anlagen, 
Aufzugs- und Förderanlagen 

- Recht und Verwaltung 

Technik: 

3 Unterhalt 4 Unterhalt, Betrieb und Wartung der in Konstruktionssysteme und 
-methoden Prüfungsfach 1 angeführten Anlagen Werkstoffe unter Berücksichtigung von Bauphysik 

-Technik Betriebstechnik 
- Umweltverträglichkeit Normen 

Richtlinien 
- Kosten 

- Recht und Verwaltung Umweltverträglichkeit: 

Naturschutz- und Land-

4 Recht und 4 4.1 Grundzüge des Verfassungs-, 
schaftspflege 

Bodenschutz Verwaltung Kommunal- und Verwaltungs- Luftreinhaltung 
verfahrensrechts Lärmschutz 
Verwaltungsführung Gewässerschutz 

Allgemeine Organisations- und Abfallbeseitigung 

Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern Kosten: 

Bauverwaltungen in Bayern; Kostenrichtwerte 
Kostenplanung Gliederung, Aufgaben Kostenüberwachung 

Allge:meine Dienstordnung Wirtschaftlichkeitsvergleich 
Grundzüge der EDV 
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noch 4 4.2 Öffentliches Auftragswesen Recht und Verwaltung: 
4 

Bauleistungen und sonstige Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
Leistungen 

Architekten- und Ingenieur-
leistungen 

4 4.3 Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung (staatlich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Hochbau 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrif-
ten und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Umweltrecht 

- vertieft: 

Energierecht 
Gewerberecht 
Fernmelderecht 
Bauordnungsrecht 
(fachspezifisch) 
Unfallverhütung 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Abs. 2 zulässig; bei mindestens einer Aufgabe ist Fragen des Umweltschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen . 

. , 
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Anlage 7 
zu § 13 ZAPO/ gtD 

Fachrichtung: Umwelttechnik 
Fachgebiet: Technische Gewässeraufsicht 

1lO s:: 
.Es:: 
~.g 

Nr. Prüfungsfach Q)E Prüfungs stoff il cn ........ 
+lQ) 
~'tS 
.... -..c::..c:: 
<:JIU 
cnN 

1 Planung 6 Aufstellung von Untersuchungs- Räumliche Planung: 
programmen Raumordnung 
Entwurf und Beurteilung von Landesplanung 
Entsorgungskonzepten Regionalplanung 

Beurteilung von Entsorgungsanlagen Bauleitplanung 
Erschließung und 

unter Berücksichtigung von Entsorgung 
- Räumlicher Planung 

-Funktion Funktion: 

-Technik Anforderungen durch 

- Umweltverträglichkeit 
Nutzung und Zweck 

-Kosten Technik: 
- Recht und Verwaltung Methoden 

Betriebstechnik 
2 Durchführung 6 Technische Gewässeraufsicht Normen 

und 4 Unterhalt und Betrieb von Aufberei- Richtlinien 
Unterhalt tungs- und Entsorgungsanlagen 

Unterhalt und Betrieb von Meß-
Umweltverträglichkeit: 

einrichtungen Naturschutz und Land-

unter Berücksichtigung von schaftspflege 
Bodenschutz 

-Technik Luftreinhaltung 

- Umweltverträglichkeit Lärmschutz 
Gewässerschutz 

- Kosten Abfallbeseitigung 
- Recht und Verwaltung 

Kosten: 
3 Untersuchungs- 4 Chemische Analytik Kostenrichtwerte 

methoden 4 Biologische Untersuchungsmethoden Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Laborbetrieb 

Gewässer- und Anlagenuntersuchung 
Recht und Verwaltung: 

Siehe Prüfungsfach Nr. 4 

4 Recht und 4 4.1 Grundzüge des VerfassuIigs-, 
Verwaltung Kommunal- und Verwaltungs-

verfahrensrechts 
Verwaltungsführung 
Allgemeine Organisations- und 
Führungsfragen 
Öffentliche Verwaltung in Bayern 
Bauverwaltungen in Bayern; 
Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 
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noch 4 4.2 Öffentliches Auftragswesen in den 
4 Grundzügen 

4.3 Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung (staatlich) in den Grundzügen 

Schwerpunkt Wasserwirtschaft 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrif-
ten und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Umweltrecht 
Gewerberecht 

- vertieft: 

Wasserrecht 
Abfallbeseitigung 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Abs. 2 zulässig. 
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Anlage 8 
zu § 13 ZAPO/gtD 

FachriChtung: Umwelttechnik 
Fachgebiet: Technischer Umweltschutz 

1lO s::: 
.Es::: 
:;:1 (I) 
1-<"0 p..s::: 

Nr. Prüfungsfach 
(I) ;:I 

Prüfungsstoff ..s:::+> 
(Je/) 

. ... I-< 

...... (1) 

~~ 
1-< ...... 

..s:::..s::: 
(J~ 

e/)N 

1 Planung 6 Prüfung und Beurteilung von Planun- Räumliche Planung: 
4 gen und Anlagen unter,besonderer Be- Raumordnung 

rücksichtigung von Landesplanung 
- Räumlicher Planung Regionalplanung 

- Funktion Bauleitplanung 
Erschließung und 

-Technik Entsorgung 
- Umweltverträglichkeit 

-Kosten Funktion: 

- Recht und Verwaltung Anforderungen durch 
Nutzung und Zweck 

2 Durchführung 6 Überwachung und Begutachtung von 
umweltrelevanten Anlagen unter Be- Technik: 
rücksichtigung von Methoden 
-Technik Betriebstechnik 

- Kosten 
Normen 
Richtlinien 

- Recht und Verwaltung 
Umweltverträglichkeit: 

3 Verfahrens- 4 Betriebstechnik und Verfahrensab- Naturschutz- und Land-
technik und 4 läufe von umweltrelevanten Anlagen schaftspflege 
Untersuchungs- unter Berücksichtigung von Bodenschutz methoden -Technik Luftreinhaltung 

- Kosten Lärmschutz 
Gewässerschutz 

- Recht und Verwaltung Abfallbeseitigung 
Analytik und Meßtechnik 

Kosten: 
4 Recht und 4 4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kostenrichtwerte 

Verwaltung Kommunal- und Verwaltungs- Wirtschaftlichkeitsvergleich . 
verfahrensrechts -

Verwaltungsführung Recht und Verwaltung: 
Allgemeine Organisations- Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
und Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in 
Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; 
Gliederung, Aufgaben 
'Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4 4.2 Öffentliches Auftragswesen in den 
Grundzügen 

4.3 Haushalts- und Wirtschafts-
führung (kommunal) in den 
Grundzügen 
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noch 4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschrif-
4 ten und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Umweltrecht 

-vertieft: 

Immissionsschutz 
Abfallbeseitigung 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Abs. 2 zulässig. 
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Fachrichtung: Naturschutz und Landschaftspflege 
(Fachgebiet) 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

Prüfungsfach 

Grundlagen 

Planung 

Vollzug und 
Durchführung 

Recht und 
Verwaltung 

6 
4 

6 

4 

4 

4 

Prüfungsstoff 

Inhalt, Methodik, Durchführung und 
Auswertung landschaftsökologischer 
Untersuchungen und Kartierungen; 
naturraum': und projektbezogene 
Standortanalyse und -beurteilung un
ter Berücksichtigung von 

- Funktion 

- Räumlicher Planung 

Entwurf und Beurteilung von Fachpla
nungen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, von Landschafts
und Grünordnungsplänen sowie von 
landschaftspflegerischen Begleitplä
nen und Freiflächengestaltungsplänen 
unter Berücksichtigung von 

- Funktion 

- Räumlicher Planung 

- Methoden und Technik 

- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Vollzug des Naturschutzrechts ein
schließlich Beurteilung anderer Fach
planungen 

und 

Durchführung von Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschafts
pflege 

unter Berücksichtigung von 

- Funktion 

- Räumlicher Planung 

- Methoden und Technik 

- Kosten 

-Recht und Verwaltung 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, 
Kommunal- und Verwaltungs
verfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und 
Führungsfragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Anlage 9 
zu § 13 ZAPO/gtD 

Funktion: 

Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts 

Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter 

Verbreitung und 
Ansprüche von Pflanzen
und Tierarten 

Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und 
Landschaft 

Räumliche Planung: 

Planungen des Arten
schutzes, des Biotop
schutzes und der 
Landschaftspflege 

Raumordnung und Landes
planung 

Bauleitplanung 

Methoden und Technik: 

Landschaftspflegerische, 
ingenieur-biologische 
und ökologische 
Verfahren 

Materialien und Geräte 
Organisation 
Anleitungen und Normen 

Kosten: 

Kostenermittlung 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 
immaterielle Bewertungen 

Recht und Verwaltung: 

Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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noch Naturschutzbehörden in Bayern; 
4 Gliederung, Aufgaben 

Fachverwaltungen in Bayern; 
Bauverwaltungen, Landwirtschafts-, 
Forst- und Flurbereinigungs-
verwaltung; 
Gliederung, Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4 4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige 
Leistungen 

Architekten- und Ingenieur-
leistungen 

4.3 Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Freistaates Bayern 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften 
und Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Planungsrecht 
Bauordnungsrecht 
Straßen recht 
Wasserrecht 
Umweltrecht 
Forstrecht 
Landwirtschaftsrecht 
Flurbereinigungsrecht 
Jagdrecht 
Fischereirecht 

- vertieft: 

Naturschutzrecht 

36 

Anmerkung: Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 13 Abs. 2 zulässig. 
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2030-2-41-F 

Verordnung 
über die Erstattung der Ausbildungskosten 

bei einem Dienstherrnwechsel 
von Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes 

(Ausbildungskostenerstattungsverordnung) 

Vom 24. Juli 1986 

Auf Grund des Art. 144b Abs. 6 des Bayerischen 
Beamtengesetzes (BayBG) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium des In
ne rn folgende Verordnung: 

§ 1 

Begriff der übrigen Ausbildungskosten 

(1) lZU den übrigen Ausbildungskosten im Sinn 
des Art. 144b Abs. 4 Satz 1 BayBG zählen die antei
ligen notwendigen Personal- und Sachaufwendun
gen, die für den Beamten während der fachtheoreti
schen Ausbildung angefallen sind. 2§ 3 Abs. 2 der 
Erstattungsverordnung BayBFH (BayRS 2030-2-
8-F) gilt entsprechend. 3ZU den notwendigen Sach
aufwendungen rechnen nicht die Aufwendungen 
für Grunderwerb, für Neu-, Um- und Erweiterungs
bauten sowie für die Erstausstattung der Bildungs
einrichtung. 

(2) 1 Hat der Beamte an Lehrgängen und Prüfun
gen an der Bayerischen Verwaltungsschule teilge
nommen, so bemißt sich die Höhe der übrigen Aus
bildungskosten nach den auf Grund der Satzung er
hobenen Gebühren. 2Absatz 1 findet insoweit keine 
Anwendung. 

§2 

Berechnung der übrigen Ausbildungskosten 

1 Für die Berechnung der übrigen Ausbildungsko
sten gelten, soweit nicht § 1 Abs. 2 Anwendung fin
det, § 4 Abs. 3 bis 5 der Erstattungsverordnung 
BayBFH entsprechend. 2Aus Vereinfachungsgrün
den werden für die Berechnung einheitlich die für 
den Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung 
der Bayerischen Beamtenfachhochschule im jewei
ligen Ausbildungsjahr für den einzelnen Studieren
den pro Studientag ermittelten Kosten im Sinn des 
Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Beamtenfach
hochschulgesetzes (BayRS 2030-1-3-F) zugrunde 
gelegt. 

§3 

Ermäßigung des Erstattungsbetrags 

(1) IBei einem Dienstherrnwechsel von Beamten 
des Freistaates Bayern zu Gemeinden und Verwal
tungsgemeinschaften mit weniger als 10 000 Ein
wohnern ermäßigt sich der Erstattungsbetrag nach 
Art. 144b Abs. 4 BayBG auf die Hälfte. 2Maßgebend 
ist die amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde oder 

Verwaltungsgemeinschaft, die vom Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung vor dem Dienst
herrnwechsel zuletzt festgestellt worden ist. 

(2) Soweit bei einem Dienstherrnwechsel nach 
Absatz 1 die Übernahme eines Beamten des Frei
staates Bayern deshalb notwendig ist, weil ein von 
der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft 
ausgebildeter Anwärter die Laufbahnprüfung end
gültig nicht bestanden hat, beträgt die Ermäßigung 
zwei Drittel des Erstattungsbetrags. 

§4 

Festsetzung und Anforderung 
des Erstattungsbetrags 

1 Der Erstattungsbetrag wird vom bisherigen 
Dienstherrn festgesetzt und beim neuen Dienst
herrn durch schriftlichen Bescheid zur Erstattung 
angefordert. 2Die Berechnungsgrundlagen und die 
Berechnung des Erstattungsbetrags sind dem er
stattungspflichtigen Dienstherrn mitzuteilen. 

§5 

Fälligkeit des Erstattungsbetrags 

Der Erstattungsbetrag wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheids fällig, sofern kein spä
terer Termin festgesetzt wird. 

§6 

Zuständigkeit für Erstattungen 
im staatlichen Bereich 

Im Bereich des Freistaates Bayern wird die Er
stattung durch die für den Beamten zuletzt zustän
dige oberste Dienstbehörde oder die von ihr be
stimmte Behörde geleistet. 

§7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1985 in Kraft. 

München, den 24. Juli 1986 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. h . c. Max S t r e i b I , Staatsminister 
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7821-12-E 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Zulassung 
eines Gütezeichens Franken 

für Wein 

Vom 30. Juli 1986 

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Nr.1 des Weingesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 1982 (BGBI I S. 1196), geändert durch Ge
setz vom 20. März 1985 (BGBl I S. 567), und § 6 Abs. 1 
Satz 2 der Weinverordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 4. August 1983 (BGBl I S. 1078), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Februar 
1986 (BGBl I S. 256), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Verordnung über Zuständigkeiten auf Grund des 
Weingesetzes und des Weinwirtschaftsgesetzes 
vom 22. Februar 1983 (GVBl S. 36), geändert durch 
Verordnung vom 5. Februar 1985 (GVBI S. 12), erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staats ministerium des Innern 
folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 Nr. 4 der Verordnung zur Zulassung eines Gü
tezeichens Franken für Wein (BayRS 7821-12-E) er
hält folgende Fassung: 

,,4. die bei der Sinnenprüfung nach § 5 Abs. 3 der 
Weinverordnung oder bei einer entsprechenden 
sensorischen Prüfung eine Qualitätszahl von 
mindestens 3,0 errei,cht haben." 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1986 in 
Kraft. 

München, den 30. Juli 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Dr. Hans Eis e n man n, Staatsminister 

259 
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, 2236-6-1-5-K 

Verordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für die Ergänzungsprüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife 

durch Absolventen von Fachakademien und 
von Technikerschulen mit staatlicher Abschlußprüfung 

Vom 31. Juli 1986 

Auf Grund des Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes über 
das berufliche Schulwesen (GbSch) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Prüfungsordnung für die Ergänzungsprüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife durch Absol
venten von Fachakademien und von Techniker
schulen mit staatlicher Abschlußprüfung vom 
15. November 1984 (GVBl S. 532) wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Übe rschr ift der Verordnung wird die Ab
kürzung ,,(ErgPOFHR)" angefügt. 

2. In der Inhaltsübersicht wird in Abschnitt IV 
n ach § 19 eingefügt: 

,,§ 19a Zusatzprüfung". 

3. § 1 wird wie folgt geändert: 

a ) De m Absatz 1 wird folgende r Satz 2 angefügt: 

"Ohne Zusatzprüfung nach § 19a berechtigt 
dieses Zeu gnis Absolventen von Fachakade
mie n de r Ausbildungsrichtungen Gem einde 
p astoral, Heilpädagogik und Sozia lpädagogik 
nur zu e inem Studium an einer F achhoch
schule in bestimm ten Studiengängen n ach 
Maßgabe der Verordnung über die Qualifik a
tion für ein Studiu m an den Hochschulen des 
Freistaates Bayern und den staatlich aner
kannten nichtstaatlichen Hochschulen (Bay
RS 2210-1-1-3-K) in de r jeweils geltenden 
Fassung." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,Absolventen von Fachakademien der Aus
bildungsrichtungen Gemeindepastoral, Heil
p ädagogik und Sozialpädagogik legen die 
Prüfung ohne das Fach Mathematik ab." 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort ,,Ausbil
dungsrichtungen" die Worte "sowie Berufs
praktikanten der Fachak ademien der Ausbil
dungsrichtungen Gemeindepastoral und So
zialpädagogik" eingefügt. 

b) In Nummer 3 werden nach dem Wort "Über
setzer" die Worte " ,das Abschlußzeugnis ei
ner Fach akademie der Au sbildungsrichtung 
Sozialpädagogik nur in Verbindun g m it der 
Urkunde über die staatliche Anerkennung als 
Erzieher" eingefügt. 

5. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:. 

,,Absatz 3 und § 1 Abs. 2 Satz 2 bleiben unbe
rührt." 

6. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden 

aal die Worte .. nach dem Muster der Anla
ge 3" gestrichen, 

bb) der Punkt durch einen Strichpunkt er
setzt und folgender Halbsatz angefügt: 

.. das Zeugnis muß dem vom Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus her
ausgegebenen Muster entsprechen." 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Übersetzer" 
folgende Worte eingefügt: 

.. ,Prüfungsteilnehmern mit dem Abschluß
zeugnis einer Fachakademie der Ausbil
dungsrichtung Sozialpädagogik nur in weite
rer Verbindung mit der Urkunde über die 
staatliche Anerkennung als Erzieher". 

7. In § 18 wird das Wort .. Gesamtprüfungsnote" er
setzt durch das Wort .. Prüfungsgesamtnote". 

8. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 

.. § 19a 

Zusatzprüfung 

(1) Durch die erfolgreiche Ablegung einer Zu 
satzprüfu ng in Mathem atik können Absolven
ten von Fachakademien der Ausbildungsrich
tungen Gemeindepastoral, Heilpädagogik und 
Sozialpädagogik d ie Fachhochschulreife ohne 
Beschränkung auf bestimmte Studiengänge 
erwerben. 

(2) Zur Zusatzprüfung wird zugelassen, wer 

1. sich rechtzeitig zu dem vom Staatsministe
rium für Unterricht und Kultu s festgesetzten 
Termin bei der besuchten oder zuletzt besuch
ten Fachakade mie angemeldet hat, 

2. eine zweckentsprech ende Vorbereitung auf 
die Zusatzprüfung glaubhaft macht und 

3. gleichzeitig d ie Ergänzungsprüfung n ach die
ser P rüfungsordnun\ ablegt oder längstens 
d rei J ah re vorher erfolgreich abgelegt hat. 

(3) Das Staatsmin iste r ium für Unterricht und 
Kultu s best immt die Schulen , an denen die Zu
satzprüfung abgenomm en wird, und weist die 
Bewerber d iesen Schulen zu . 
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(4) Zur Vorbereitung auf die Prüfung kann je
derzeit widerruflich die Teilnahme am Unter
richt in Mathematik an Fachakademien anderer 
Ausbildungsrichtungen, an den in § 2 Nr.4 ge
nannten Lehrgängen und an Fachoberschulen 
gestattet werden. 

(5) Für die Zusatzprüfung gelten §§ 4,5 Abs. 2 
und 3, §§ 6 bis 8, § 10 Abs. 2, §§ 11, 12 Abs. 2 und 3, 
§§ 13, 14, 15 Abs.1 Sätze 1 und 3 sowie § 17 Abs. 3 
und 4 entsprechend. 

(6) Die Zusatzprüfung ist bestanden, wenn 
mindestens die Note "ausreichend" erzielt wird. 

(7) [Über die bestandene Zusatzprüfung erhält 
der Bewerber ein Zeugnis, das dem vom Staats
ministerium für Unterricht und Kultus heraus
gegebenen Muster entsprechen muß. 2In Ver
bindung mit dem Abschlußzeugnis der Fachaka
demie und dem Zeugnis über die bestandene 
Ergänzungsprüfung (Zeugnis der Fachhoch
schulreife gemäß § 17 Abs. 1), bei Absolventen 
von Fachakademien für Sozialpädagogik nur in 
weiterer Verbindung mit der Urkunde über die 
staatliche Anerkennung als Erzieher, verleiht 
dieses Zeugnis die Berechtigung zum Studium 
an Fachhochschulen." 

9. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgende neue Nummern 4, 6 und 9 
eingefügt: 

.. 4. Gemeinde
pastoral 

6. Heilpädagogik 

Dogmatik Biologie 

Heilpädagogik Biologie 

9. Sozialpädagogik Pädagogik oder 
Psychologie··) Biologie" 

b) Die bisherigen Nummern 4, 5, 6 und 7 werden 
Nummern 5,7,8 und 10. 

c) Es wird folgende Fußnote angefügt: 

.... ) Gesamtnote aus dem Abschlußzeugnis in 
dem Fach, in dem die schriftliche Ab
schlußprüfung abgelegt wurde." 

10. Anlage 3 wird aufgehoben. 

§2 

(1) [Diese Verordnung tritt am 1. August 1986 in 
Kraft. 2Abweichend hiervon treten § 1 Nrn. 2 und 8 
am 1. August 1987 in Kraft. 

(2) [Bewerber, die vor dem 1. Augus.t 1985 die A?-' 
schlußprüfung an einer Fachakademie der Ausbil
dungsrichtungen Gemeindepastoral, Heilp~?ago
gik und Sozialpädagogik abg~legt haben, konne.n 
die Ergänzungsprüfung nach dieser Verordnung bis 
spätestens 31. Juli 1990 ablegen. 2§ 10 Abs. 3 und § 12 
Abs. 4 finden keine Anwendung. 3Eine Ergänzungs
prüfung nach Maßgabe des § 1 Nrn. 35.1 bis 35.10 der 
Ergänzenden Bestimmungen zur Allgemem~n 
Schulordnung für die Fachakademien der Ausbtl
dungsrichtung Sozialpädagogik vom 27 . August 
1975 (KMBI I S.1771, BayRS 2236-9-1-3-K), geän
dert durch Verordnung vom 11. Mai 1981 (KMBl I 
S.255), und des § 1 Nrn.35.1 und 35.2 der Verord
nung über ergänzende Bestimmungen zur Allge
meinen Schulordnung für die Fachakademien der 
Ausbildungsrichtung Heilpädagogik vom 11. Mai 
1981 (KMBl I S. 244, BayRS 2236-9-1-8-K) kann auf 
Antrag des Bewerbers letztmals im Schuljahr 1986/ 
87 abgelegt werden . 

München, den 31. Juli 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

I. V. Dr. Mathilde Be r ghofe r - We ic h ne r 
Staatssekl'etärin 
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605-11-F 

Verordnung 
zur Durchführung 

des Art. 10a des Finanzausgleichsgesetzes und 
des Art. 4 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs 

(DVFAG/SchKFrG) 

Vom 4. August 1986 

Auf Grund von Art. 10a Abs. 2 Satz 4 des Finanz
ausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 9. Januar 1986 (GVBI S. 3) und des Art. 4 
Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes über die Kostenfreiheit 
des Schulwegs in der Fassung der Bekanntma
chung vom 17. Januar 1984 (GVBl S. 13), geändert 
durch Gesetz vom 4. April 1985 (GVBI S. 79), erlas
sen die Bayerischen Staatsministerien der Finan
zen und des Innern im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus folgende Verordnung: 

§1 

Die im Staatshaushaltsplan bei Kap. 13 10 Tit. 653 
01-1 bereitgestellten Mittel werden bis auf die für 
den Ausgleich von Härten benötigten Mittel nach 
der Zahl · der Schüler mit Beförderungsanspruch 
und den Aufwendungen der Aufgabenträger für die 
notwendige Schülerbeförderung verteilt (Vertei
lungsmasse). 

§2 

1 Die Verteilungsmasse wird in vier Teilmassen 
für 

1. die Bezirke, 

2. die Landkreise, 

3. die kreisfreien Gemeinden, 

4. die kreisangehörigen Gemeinden und Schulver
bände 

nach dem Verhältnis der Aufwendungen dieser 
Gruppen aufgeteilt. 2Die Teilmassen werden inner
halb der jeweiligen Gruppe zur Hälfte nach der 
Zahl der Schüler mit Beförderungsanspruch und 
zur Hälfte nach dem Verhältnis der Aufwendungen 
der einzelnen Aufgabenträger verteilt. 3Die pau
schale Zuweisung darf die Aufwendungen des je
weiligen Aufgabenträgers nicht übersteigen. 

§3 

Der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
werden 

1. bei Berufsschulen die Schülerzahl zum 15. No
vember, bei den übrigen Schulen die Schülerzahl 
zum 1. Oktober des vorhergehenden Jahres, 

2. die in der kommunalen Rechnungsstatistik für 
das vorvorhergehende Jahr erfaßten Aufwendun
gen für die notwendige Schülerbeförderung 

zugrunde gelegt. 

§4 

1 Zu den Schülern mit Beförderungsanspruch ge
mäß § 3 Nr. 1 gehören auch diejenigen Schüler, die 
vom Aufgabenträger auf Grund § 2 Abs. 3 und 4 der 
Schülerbeförderungsverordnung vom 29. Juli 1983 
(GVBl S. 553), geändert durch Verordnung vom 
12. Mai 1986 (GVBI S. 102), befördert werden. 2ZU 

den Schülern mit Beförderungsanspruch nach § 3 
Nr.1 gehören nicht diejenigen Schüler, die nur auf 
dem Weg von einem Unterrichtsort zum anderen 
befördert werden. 

§5 

Die Aufgabenträger melden bis spätestens 1. De
zember jeden Jahres dem Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung die Zahl der Schüler mit 
Beförderungsanspruch zu dem nach § 3 Nr. 1 maß
gebenden Stichtag. 

§6 

(1) lVergrößert .oder verkleinert.~ich der Z';1stä~
digkeitsbereich emes Aufgabentragers, so smd m 
den beiden folgenden Jahren die ihm zuzurechnen
den Aufwendungen für jeden zusätzlichen Schüler 
mit Beförderungsanspruch um seine durchschnitt
lichen Aufwendungen je Schüler im vorvorherge
henden Jahr zu erhöhen oder für jeden entfallen
den Schüler entsprechend zu vermindern. 2Der Auf
gabenträger meldet dem Landesam~. für Statisti.k 
und Datenverarbeitung die durch die ~derung seI
nes Zuständigkeitsbereichs bedingte Andenmg der 
Schülerzahl. 

(2) Bei einem neu hinzukommen~en Aufga~en
träger werden im ersten Jahr und m den belden 
nachfolgenden Jahren die durchschnittlichen Auf
wendungen je Schüler seiner Gruppe zugrunde 
gelegt. 

§7 

(1) Die Bescheide über die pauschalen Zuweisun
gen werden vom Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung erlassen. 

(2) 1 Die pauschalen Zuweisungen werden jährlich 
in vier Raten, zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November ausbezahlt. 2Die Aufgabenträger 
erhalten zu diesen Terminen angemessene Ab
schlagszahlungen, wenn die Bescheide über die 
pauschalen Zuweisungen eines Jahres noch nicht 
erlassen sind. 

(3) 1Stellen sich nach Erlaß des Bescheides Un
richtigkeiten der Berechnungsgrundlagen heraus, 
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§8 so wird der Ausgleich grundsätzlich mit dem näch
sten Jahresbescheid herbeigeführt. 2Dabei werden 
die Berechnungsgrundlagen des nächsten Jahres 
entsprechend erhöht oder vermindert. 3In Fällen 
von schwerwiegender Bedeutung kann mit Geneh
migung der Staatsministerien der Finanzen und 
des Innern der ursprüngliche Bescheid berichtigt 
werden. 4Dies gilt auch, wenn eine Berücksichti
gung in einem späteren Bescheid nicht möglich ist. 

(1) l§ 3 Nr. 2 tritt am 1. Januar 1988 in Kraft. 2Für 
die Jahre 1985 bis 1987 werden die Aufwendungen 
der Aufgabenträger für das Schuljahr 1983/84 zu
grunde gelegt. 

(4) lAufgabenträger melden dem Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung unverzüglich den 
Zeitpunkt ihres Ausscheidens. 2Die Zahlung der 
pauschalen Zuweisungen wird mit der auf das Vier
telj ahr ihres Ausscheidens folgenden Rate einge
stellt. 3Diese Rate wird zeitanteilig gekürzt. 

(5) 1 Neu hinzukommende Aufgabenträger erhal
ten die erste Rate der pauschalen Zuweisungen im 
nachfolgenden Vierteljahr. 2Diese Rate wird zeitan
teilig gekürzt. 

(2) l§ 5 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in 
Kraft. 2Die Zahl der Schüler mit Beförderungsan
spruch für das Schuljahr 1985/86 wird gesondert 
erhoben. 

(3) Im übrigen tritt diese Verordnung mit Wir
kungvom 1. Januar 1985 in Kraft. 

München, den 4. August 1986 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. h.c. Max S t r e i bl, Staats minister 

Bayerisches Staatsministeriurit des Innern 

Dr. Karl HilI e r m eie r, Staatsminister 

811-1-5-A 

Fünfte Verordnung 
zum Vollzug des § 60 des 

Schwerbehindertengesetzes 

Vom 7. August 1986 

Auf Grund des § 60 Abs. 4 Satz 1 des Schwerbe
hindertengesetzes in Verbindung mit § 1 der Ver
ordnung zur Ausführung des Schwerbehinderten
gesetzes (BayRS 811-1-1-A) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
folgende Verordnung: 

§1 

Der Vomhundertsatz für die Zeit vom 1. Januar 
bis 31 . Dezember 1985 beträgt 4,04. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1986 in Kraft. 

München, den 7. August 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung 

Franz Neu bau er, Staatsminister 
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2230-2-3-1-K 

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchführung des Bayerischen 
Begabtenförderungsgesetzes 

Vom tl.August 1986 

Auf Grund des Art. 11 des Bayerischen Begabten
förderungsgesetzes (BayBFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. November 1983 (GVBl 
S . 1109), geändert durch Gesetz vom 29. Juli 1986 
(GVBI S. 199), erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi
nanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Durchführung des Bayeri
schen Bt=;gabtenförderungsgesetzes (DVBayBFG) 
vom 8. August 1984 (GVBI S. 283), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 26. August 1985 (GVBI 
S. 474), wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

,,§2a 

Büchergeld 

lStudierenden, die die in Art. 10 Abs. 1 Satz 1 
BayBFG genannte Prüfung nicht bestanden ha
ben, wird bei der erstmaligen Einschreibung an 
einer Hochschule ein einmaliges Büchergeld in 
Höhe von 3000 DM gewährt. 2Das Büchergeld 
wird nach Vorlage der Immatrikulationsbeschei
nigung und der vom zuständigen Ministerialbe
auftragten ausgestellten Bescheinigung über das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 von 
der nach § 16 zuständigen Stelle unbar gezahlt." 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten 
,,Art. 10 Abs. 1 Satz 1" die Worte "oder Satz 4" 
eingefügt, 

b) in Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten 
"Bewilligung des Stipendiums" die Worte ",für 
die Ausbezahlung des Büchergeldes" einge
fügt. 

3. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort "Stipendi
ums" die Worte "oder des Büchergeldes" einge
fügt. 

§2 

lDiese Verordnung tritt am 1. Oktober 1986 in 
Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem 
Jahr 1986 die Prüfung nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 
BayBFG ablegen. 

München, den 11. August 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

I. V. Dr. Mathilde Be r g ho f e r - W eie h n e r 
Staatssekretärin 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.16/1986 265 

2235-4-1-K 

Verordnung 
über die Prüfung für den Hochschulzugang 

von besonders befähigten Berufstätigen 
(Begabtenprüfungsordnung) 

Vom 12. August 1986 

Auf Grund des Art. 97 Abs. 3 des Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus folgende Verordnung: 

§1 

Zweck der Prüfung 

Die Begabtenprüfung soll besonders befähigten 
Berufstätigen, die auf Grund ihrer Begabung, ihrer 
Persönlichkeit und ihrer Vorbildung für ein Hoch
schulstudium in Frage kommen, den Zugang zum 
Studium an Hochschulen ermöglichen, wenn sie 
studienrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten er
worben haben, wegen ihres Entwicklungsgangs 
keine Hochschulzugangsprüfung ablegen konnten 
und ihnen der Erwerb einer Hochschulzugangsbe
rechtigung auf anderem Weg nicht zugemutet wer
den kann. 

§2 

Prüfungsausschuß 

(1) Die Prüfung wird von einem beim Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus gebildeten Prü
fungsausschuß durchgeführt. 

(2) 1 Der :t;>rüfungsausschuß besteht aus fünf Mit
gliedern. 2Dem Prüfungsausschuß sollen Hoch
schullehrer sowie Lehrer an Gymnasien und an be
ruflichen Schulen angehören. 3Den Vorsitz führt ein 
Beamter des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. ~ 

(3) 1 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses wer
den vom Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus für drei Jahre berufen; für jedes Mitglied wird 
ein Vertreter bestellt. 2Die Bestellung kann jeder
zeit widerrufen werden. 

§3 

Aufgaben des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses 

Der Vorsitzende hat insbesondere folgende Auf
gaben: 

1. er entscheidet über die Zulassung zur Prüfung, 

2. er bestimmt Ort und Zeit für die schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen, 

3. er bestimmt die Aufgaben für die schriftliche 
Prüfung, 

4. er teilt die vom Prüfungsausschuß bestellten 
Prüfer für die schriftlichen und mündlichen Prü
fungenein, 

5. er stellt das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Prüfung auf Grund der von den Prüfungsteilneh
mern erzielten Prüfungsnoten fest, 

6. er trifft alle übrigen Entscheidungen, die nicht 
anderen Prüfungsorganen übertragen sind. 

§4 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist spä
testens am 31. Januar für die Frühjahrsprüfung 
oder spätestens am 31. Juli für die Herbstprüfung 
des jeweiligen Jahres beim Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus unter Verwendung des hier
für vorgesehenen Formblatts zu stellen. 

(2) 1 Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein lückenloser Lebenslauf mit vollständigen An
gaben zum schulischen und beruflichen Werde
gang, 

2. sämtliche Schulabgangs- und Übertrittszeugnis
se nach dem 8. Schuljahr, bei Schulaustritt wäh
rend des Schuljahres auch das letzte Zwischen
zeugnis, 

3. die Nachweise über die berufliche Ausbildung 
und über die Berufstätigkeit. 

2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
im Einzelfall weitere Nachweise fordern. 

§5 

Zulassung zur Prüfung 

(1) lZur Prüfung werden nur Bewerber zuge
lassen,die 

1. ihre Hauptwohnung in Bayern haben, 

2. bis zum Ablauf der Anmeldefrist das 25. Lebens
jahr vollendet und in der Regel das 40. Lebens
jahr nicht überschritten haben und 

3. nach erfolgreichem Abschluß einer beruflichen 
Ausbildung mindestens fünf Jahre berufstätig 
gewesen sind. 

2Die selbständige Führung eines Familienhaus
halts ist einer Berufstätigkeit im Sinn von Satz 1 
Nr. 3 gleichgestellt. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn der 
Bewerber 

1. bereits einen erfolglosen Versuch unternommen 
hat, eine Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
zu erlangen, 

2. sich bereits zweimal erfolglos einer Begabtenprü
fung unterzogen hat, 

3. die allgemeine Hochschulreife besitzt oder durch 
eine Ergänzungsprüfung erlangen kann, 

4. zu einer anderen Prüfung zur Erlangung einer 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife ange
meldet ist oder 

5. im laufenden oder im vorausgehenden Schulj ahr 
eine Schule besucht oder besucht hat, an der eine 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife erwor
ben werden kann. 



266 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.16/1986 

(3) Die Zulassung kann versagt werden, wenn der 
Bewerber 

1. die Anmeldefrist versäumt oder 

2. die geforderten Unterlagen und Nachweise nicht 
fristgemäß einreicht. 

§6 

Allgemeine Prüfungsanforderungen 

Die Prüfungsanforderungen entsprechen im wis
senschaftlichen Fachgebiet den Anforderungen von 
Leistungskursen, in den übrigen Fächern den An
forderungen von Grundkursen in der Abiturprü
fung. 

§7 

Schriftliche Prüfung 

1 Die schriftliche Prüfung umfaßt drei Teile; sie 
erstreckt sich auf 

1. ein vom Bewerber gewähltes wissenschaftliches 
Fachgebiet, das als Studiengang an einer wissen
schaftlichen Hochschule des Freistaates Bayern 
angeboten wird, 

2. Deutsch und 

3. Mathematik oder eine zugelassene Fremdspra-
che. 

2Benennt der Bewerber als wissenschaftliches 
Fachgebiet Deutsch, Mathematik oder eine zuge
lassene Fremdsprache, so werden jeweils auch die 
beiden anderen Fächer schriftlich geprüft. 3Zuge
lassene Fremdsprachen sind Englisch, Französisch 
und Latein; der Prüfungsausschuß kann andere 
Fremdsprachen zulassen. 

§8 
Mündliche Prüfung 

(1) lZur mündlichen Prüfung wird nur zugelas
sen, wer in der schriftlichen Prüfung insgesamt 
mindestens 15 Punkte und in jeder schriftlichen 
Teilprüfung mindestens 4 Punkte erreicht. 2Mit der 
Nichtzulassung zur mündlichen Prüfung ist die 
Prüfung nicht bestanden. 

(2) IDie mündliche Prüfung umfaßt vier Teile; sie 
erstreckt sich auf 

1. das wissenschaftliche Fachgebiet, 
2. Mathematik oder eine zugelassene Fremd

sprache, 

3. Gesch ichte und 

4. e in Fach der 
Fächergruppe 1 (Erdkunde, Sozia lkunde, Wirt

schafts- und Rechtslehre) 
oder der 

Fächergruppe 2 (Biologie, Chemie, Physik). 

2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses be
stimmt mit der Zulassung die Fächergruppe, in der 
in Ergänzung zur beruflichen Vorbildung des Be
werbers dessen allgemeine Grundbildung geprüft 
wird; die vom Bewerber getroffene Wahl des Fachs 
innerhalb der Fächergruppe bedarf der Zustim
mung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
3Schriftlich geprüfte Fächer können nicht Gegen
stand der mündlichen Prüfung gemäß Satz 1 Nrn. 2 
bis 4 sein. 4Falls Mathematik und eine zugelassene 
Fremdsprache oder falls Geschichte schriftlich ge
prüft werden, erstreckt sich die mündliche Prüfung 

auf ein vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
festgelegtes weiteres Fach aus den Fächergruppen. 

(3) 1 Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprü
fung. 2Sie wird vom Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses oder von einem von ihm bestimmten Ver
treter geleitet. 3Daneben muß stets ein Prüfer des 
jeweils zu prüfenden Fachs anwesend sein. 4Neben 
dem Prüfer sind der Vorsitzende und weitere anwe
sende Prüfer befugt Fragen zu stellen. 

(4) lDie Prüfungszeit beträgt in der Regel für ein 
Fach 30 Minuten. 2In bestimmten Fächern können 
mit Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses Einlesezeiten gewährt werden. 

(5) Der Verlauf und das 'Ergebnis der mündlichen 
Prüfung sind in einer kurzen Niederschrift festzu
halten, die Aufschluß über das Prüfungsgebiet und 
die erbrachten Leistungen gibt. 

§9 

Bewertung 

(1) lDie Leistungen werden mittels eines Punkt
systems bewertet. 2Dabei werden 

sehr gute Leistungen mit 15, 14 oder 13 Punkten, 

gute 'Leistungen mit 12, 11 oder 10 Punkten, 

befriedigende Leistungen mit 9, 8 oder 7 Punkten, 

ausreichende Leistungen mit 6, 5 oder 4 Punkten, 

mangelhafte Leistungen mit 3 oder 2 Punkten oder 
1 Punkt und 

ungenügende Leistungen mit 0 Punkten 

bewertet. 

(2) 1 Die schriftlichen Arbeiten werden von zwei 
Prüfern bewertet. 2Die schriftliche Arbeit im wis
senschaftlichen Fachgebiet wird von einem Hoch
schullehrer bewertet; wird die Arbeit mit weniger 
als 4 Punkten bewertet, so läßt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses eine Zweitbeurteilung durch
führen. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschus
ses. 

(3) 1 Die Leistungen der mündlichen Prüfung wer
den vom Prüfer des jeweiligen Fachgebiets bewer
tet. 2Er soll sich dazu mit dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder mit dem von ihm be
stimmten Vertreter sowie mit den während der 
Prüfung anwesenden Prüfern der übrigen Fächer 
der mündlichen Prüfung beraten. 3Sind mehrere 
Prüfer des jeweiligen Fachgebiets anwesend, so 
entscheiden sie gemeinsam; kommt eine Einigung 
nIcht zustande, so entscheidet der Vorsitzende des 
zuständigen Ausschusses. 

§ 10 

Unterschleif 

(1) IBedient sich ein Prüfungsteilnehmer uner
laubter Hilfe oder macht er den Ver such dazu 
(Unterschleif), so wird die Arbeit abgenommen und 
der Prüfungsteilnehmer von der Prüfung ausge
schlossen; die Prüfung gilt als nicht bestanden. 2AIs 
Versuch gilt auch die Bereithaltung nicht zugelas
semir Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 3Ebenso 
kann verfahren werden, wenn die Handlung zu 
fremdem Vorteil unternommen wird. 

(2) lWird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst 
nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die 
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betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit 
o Punkten zu bewerten und die Prüfung für nicht 
bestanden zu erklären. 2Ein erteiltes Zeugnis ist 
einzuziehen. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. 

§1l 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) lTritt ein zugelassener Bewerber vor Beginn 
der Prüfung ohne triftigen Grund zurück, so gilt die 
Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. 2Glei
ches gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer nach dem 
Beginn der Prüfung zurücktritt oder die Prüfung 
ganz oder teilweise versäumt, es sei denn, er hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. 3Erkrankungen, 
welche die Teilnahme an der Prüfung verhindern, 
sind unverzüglich durch amts ärztliches Zeugnis 
nachzuweisen. 

(2) 1 Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, die schriftliche Prü
fung nicht vollständig ablegen, so gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. 2Kann ein Prüfungsteilnehmer 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die 
mündliche Prüfung nicht innerhalb des Prüfungs
termins vollständig ablegen, so muß er sich im 
nächsten Prüfungstermin den vier Teilen der 
mündlichen Prüfung unterziehen; die Leistungen 
der schriftlichen Prüfung werden angerechnet. 

(3) Unterzieht sich ein Prüfungsteilnehmer ganz 
oder teilweise einer Prüfung, so können nachträg
lich gesundheitliche Gründe, denen zufolge die Prü

. fungsleistung nicht gewertet werden soll, nicht an
erkannt werden. 

§ 12 

Zeugnis 

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn in den Teil
prüfungen insgesamt mindestens 35 Punkte einfa
cher Wertung und in jeder Teilprüfung jeweils min
destens 4 Punkte einfacher Wertung erreicht wer
den. 

(2) lDie Gesamtnote ist nach der als Anlage bei
gefügten Tabelle aus der Gesamtpunktzahl zu er
mitteln. 2Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der 
Summe der in der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung erzielten Punkte, wobei die Leistungen der 
schriftlichen Prüfung im wissenschaftlichen Fach
gebiet achtfach, in den beiden anderen Fächern je
weils sechsfach und die Leistungen der mündlichen 
Prüfung im wissenschaftlichen Fachgebiet vierfach 
und in den drei anderen Fächern jeweils dreifach 
gewertet werden. 

In." 
;':0 (3) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein 
~~ Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. 

~~ § 13 
!l!ijl r Wiederholung der Prüfung ;ß 
il.: Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal und 
." al nur insgesamt wiederholt werden. 

~j 
l ~ §M 

Schlußbestimmungen ~ o 
21 (1) lDiese Verordnung tritt am 15. August 1986 in 
21 Kraft. 2Die Prüfungsordnung für die Zulassung zum 

Hochschulstudium ohne Reifezeugnis (Begabten
prüfung) vom 7. Dezember 1971 (GVBl S. 460, BayRS 
2235-4-1-K), geändert durch Verordnung vom 
25. Mai 1972 (GVBl S. 207), tritt unbeschadet des Ab
satzes 2 gleichzeitig außer Kraft. 

(2) Auf Antrag kann Bewerbern gestattet werden, 
bis spätestens 31. Dezember 1987 die Begabten
prüfung nach den bisher geltenden Bestimmungen 
abzulegen. 

(3) lDas Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus kann von einzelnen Bestimmungen dieser 
Prüfungsordnung Ausnahmen gewähren, weim 
ihre Anwendung im Einzelfall zu einer unbilligen 
Härte führen würde und die Abweichung auch un
terdem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung un
bedenklich erscheint. 2Insbesondere kann das 
Staatsministerium in einer Übergangszeit bis läng
stens 31. Dezember 1990 für die Zulassung zur Prü
fung eine in der Regel mindestens vierjährige ent
sprechende berufliche Tätigkeit dem Abschluß 
einer beruflichen Ausbildung gleichstellen. 

München, den 12. August 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

I.V. Dr. Mathilde B er g hof e r - We ich n e r 
Staatssekretärin 

Anlage 
zu § 12 Abs. 2. 

Die Gesamtnote (N) ist nach folgender Tabelle 
aus der Gesamtpunktzahl (P) zu ermitteln: 

P N 

495-453 1,0 
452-443 1,1 
442-433 · 1,2 
432-423 1,3 
422-413 1,4 
412-403 1,5 
402-393 1,6 
392-383 1,7 
382-373 1,8 
372-364 1,9 
363-354 2,0 
353-344 2,1 
343-334 2,2 
333-324 2,3 
323-314 2,4 
313-304 2,5 
303-294 2,6 
293-284 2,7 
283-274 2,8 
273-265 2,9 
264-255 3,0 
254-245 3,1 
244-235 3,2 
234-225 3,3 
224-215 3,4 
214-205 3,5 
204-195 3,6 
194-185 3,7 
184-175 3,8 
174-166 3,9 
165-162 4,0 
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720-1-W 

Verordnung 
über die Zuständigkeit auf den Gebieten 

der Preisbildung, Preisprüfung und der Preisangaben 

Vom 18. August 1986 

Auf Grund von § 10 des Preisgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
720-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, geän
dert durch Art. 22 des Gesetzes vom 18. Februar 
1986 (BGBl I S. 265), in Verbindung mit § 1 des Ge
setzes über Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen vom 3. Juli 1961 (BGBI I 
S. 856) und mit § 1 der Verordnung über die Zustän
digkeit zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
(BayRS 103-2-S) sowie auf Grund von Art. 7 Abs. 4 
des Gesetzes über Zuständigkeiten zum Vollzug 
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 12. Juli 
1986 (GVBI S. 126) erläßt das Bayerische Staatsmi
nisterium für Wirtschaft und Verkehr folgende 
Verordnung: 

§1 

(1) Zur Ausübung der preisrechtlichen Befugnis
se auf dem Gebiet der Preisbildung und Preisprü
fung sind in folgenden Fällen die Regierungen 
zuständig: 

1. Prüfung der Zulässigkeit von Preisen für öffentli
che Aufträge nach § 9 der Verordnung PR Nr. 30/ 
53 vom 21. November 1953 (BAnz Nr.244) in der 
jeweils geltenden Fassung und nach § 16 der Ver
ordnung PR Nr. 1/72 vom 6. März 1972 (BGBl I 
S. 293) in der jeweils geltenden Fassung sowie 
Mitwirkung bei Feststellung der Angemessenheit 
von Selbstkostenpreisen nach § 10 Abs.1 der Ver
ordnung PR Nr. 30/53 und nach § 17 Abs. 1 der 
Verordnung PR Nr. 1/72, 

2. Genehmigung von Unter- und Überschreitungen 
der Tarife im Güternahverkehr nach § 15 Abs. 2 
der Verordnung TS Nr. 11/58 über einen Tarif für 
den Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen 
(GNT) vom 29. Dezember 1958 (BAnz 1959 Nr. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung, 

3. Genehmigung zur Einbeziehung der Sonderab
schreibungen nach dem Grenzlandförderungs
programm in die Vergleichsrechnung zur Ermitt
lung der Höhe von Konzessionsabgaben der 

Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsun
ternehmen nach §§ 5 und 11 der Konzessionsab
gabenanordnung vom 4. März 1941 (RAnz Nr. 57 
und 120) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Die Ausübung der preisrechtlichen Befugnis
se auf den Gebieten der Preisbildung, die in Ab
satz 1 nicht genannt sind, obliegt dem Staatsmini
sterium für Wirtschaft und Verkehr. 

(3) Preisbildende Maßnahmen allgemeiner Art 
kann das Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr auch auf den in Absatz 1 genannten Gebie
ten treffen. 

(4) Unberührt bleibt die Zuständigkeit zur Preis
bildung auf den in Absatz 1 nicht genannten Gebie
ten, die nicht durch Rechtsvorschriften auf Grund 
des Preisgesetzes geregelt sind. 

§2 

Zur Durchführung des Preisangabengesetzes 
vom 3. Dezember 1984 (BGBl I S. 1429) und darauf 
beruhender Rechtsverordnungen sind die Kreis
verwaltungsbehörden zuständig. 

§3 

IDiese Verordnung tritt am 1. September 1986 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Zuständigkeit auf dem Gebiet der Preisbildung und 
Preisprüfung (BayRS 720-1-W), geändert durch 
Verordnung vom 23. Juli 1984 (GVBl S. 261), außer 
Kraft. 

München, den 18. August 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

I.V.Dr. Georg von Waldenfels 
Staatssekretär 
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